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Änderung der Studienordnung 
für den Bachelor-Studiengang 

Kartographie / Cartography 
des Fachbereichs III 

der Technischen Fachhochschule Berlin 
 

vom 22. 10. 2008 
 
 

Gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 1 des Berliner Hochschulgesetzes i. d. F. vom 13. 02. 2003 (GVBl. 
S. 82), zuletzt geändert durch Gesetz vom 17. 07. 2008 (GVBl. S. 208) ändert der 
Fachbereich III (Bauingenieur- und Geoinformationswesen) die Studienordnung für den 
Bachelor-Studiengang Kartographie vom 1. 06. 2005 (A. M. 117/05) wie folgt: 
 
 
 
 

1. In § 4 „Zulassungsvoraussetzungen“ ist der Absatz (2) „Praktische Vorbildung“ zu 
streichen. Ebenfalls wird die Anlage 1 gestrichen. 

 

2. Anlage 3 Absatz (2) zur Durchführung und Dauer der Praxisphase lautet: 

„Das Praxismodul umfasst 15 Credits. Es ist ein Praktikum im zeitlichen Umfang von 
12 Arbeitswochen zu leisten, davon müssen mindestens 6 Wochen zeitlich 
zusammenhängend geleistet werden.“ 

 

3. Die vorstehende Änderung tritt mit der Veröffentlichung in den amtlichen  
Mitteilungen der TFH Berlin in Kraft. 

 


